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Andreas Richter | KUBUS

Von: Frank Aulbach <frank.aulbach@lfd-hessen.de>
Gesendet: Mittwoch, 2. Juni 2021 17:17
An: Info
Betreff: Denkmalfachliche Stellungnahme: Bauleitplanung Hadamar "Altstadt"

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei meine denkmalfachliche Stellungnahme zur Bauleitplanung Hadamar "Altstadt". 

Bitte fügen Sie zu den Rechtsgrundlagen noch das Hessische Denkmalschutzgesetz hinzu, da ein Großteil des 
Geltungsbereiches unter Denkmalschutz steht. 

Unter Hinweis Denkmalschutz bitte ich noch hinzuzufügen, dass nach § 18 HDSchG im Vorfeld eine 
denkmalschutzrechtliche Genehmigung bei geplanten Maßnahmen am und bei Einzelkulturdenkmäler auch im 
Objekt notwendig ist. 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund, 
i.A. Frank Aulbach 
 
-- 
Dipl.-Ing. Frank Aulbach M.Sc. 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Schloß Biebrich 
65203 Wiesbaden 
Tel: 0611 6906 128 
 
frank.aulbach@lfd-hessen.de 
https://lfd.hessen.de 
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